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Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ)  

Gemeinsame Empfehlungen zur Kostenbeteiligung nach dem SGB VIII  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

beiliegend übersenden wir Ihnen die auf der 124. Arbeitstagung der Bundesar-

beitsgemeinschaft Landesjugendämter verabschiedeten „Gemeinsame Empfeh-

lungen zur Kostenbeteiligung nach dem SGB VIII“. Sie sind das Ergebnis einer 

Zusammenführung von Empfehlungen zur Kostenheranziehung aus verschie-

denen Bundesländern. Der KVJS hat bei diesem Entwicklungsprozess mitge-

wirkt.  

Die Empfehlungen enthalten ausschließlich Umsetzungshinweise zur Heranzie-

hung zu den Kosten nach §§ 91 ff. SGB VIII. Aufgrund bundesweit unterschied-

licher Sozialhilferichtlinien konnten Empfehlungen zur pauschalierten Kostenbe-

teiligung nach § 90 SGB VIII nicht realisiert werden.  

 

Wir bitten um Kenntnisnahme.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Reinhold Grüner 

 

Anlage: Gemeinsame Empfehlungen zur Kostenbeteiligung nach dem SGB VIII 


